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Sechs und Zwanzigſter Jahrgang

2. Quartal. Mittwoch den 21. April 1852. Stück 6.

Bekanntmachungen.
Militair-Muſterung.Die diesjährige Militairmuſterung findet im hieſigen Kreiſe den

3., A., 6. und 7. Mai er.
im Bürgergartenſaale hierſelbſt in folgender Ordnung ſtatt

a) den 3. Mai für die Städte Merſeburg, Lauchſtädt und Lützen, und zwar haben ſich die Mannſchaften von Mer
eburg früh um 6 Uhr, die von Lauchſtädt und Lützen um 10 Uhr pünktlich einzufinden;

b) den 4. e früh s grhr- für die Städte Schafſtädt und Schkeuditz, ſo wie für die Dörfer mit den Anfangsbuch-
ſtaben A. bis mit G.e) per 6. Mai, früh 6 Uhr, für die Dörfer mit den Anfangsbuchſtaben H. bis mit P. und

4) den 7. Mai für die Dörfer mit den Aufangsbuchſtaben R. bis mit Z. ebenfalls früh 6 Uhr.
Demgemäß weiſe ich die Magiſträte ſowohl als die Ortsrichter an, alle diejenigen Militairpflichtigen, welche ſich

zur Zeit in ihren Orten aufhalten ſofort hiervon in Kenntniß zu ſetzen und ſich mit ihnen an den obigen Terminen in
bisheriger Art pünktlich zu geſtellen

Gegen die Ausbleibenden kommen die geſetzlichen Strafbeſtimmungen ohne Nachſicht in Anwendung. Für den
all, daß Jndividuen abweſend ſind, hat die Ortsbehörde über Deren Aufenthalt auf der Stelle genaue Auskunft zu geben

und deshalb vorher die nöthigen Erkundigungen einzuziehen. Dahingegen werden alle diejenigen Militairpflichtigen, welche
ſich der gegenwärtigen Bekanntmachung ungeachtet nicht ſtellen oder ihre Nichtgeſtellung nicht durch triftige Gründe zu
entſchuldigen wiſſen, als böswillig Ausbleibende betrachtet werden, ſelbſt wenn ihnen keine beſondere Ordre eingehändigt
ein ſollte.ſan Für das laufende Jahr kommen alle diejenigen Militairpflichtigen zur Vorſtellung, welche noch keine definitive

Entſcheidung, die ſie vom Dienſte in Friedenszeiten befreit, in Händen haben und in der Zeit vom 1. Januar 1828 bis
letzten December 1832 geboren ſind.

Rückſichtlich der anzubringenden Reclamationen um einſtweilige Zurückſtellung reſp. gänzliche Befreiung militair
pflichtiger Leute vom Militairdienſt, wird hierdurch beſtimmt:

daß Reclamanten ihre Gründe vor der Kreis Erſatz Commiſſion anbringen müſſen, und daß, wenn dies nicht
geſchehen, ſpäter auch ſelbſt auf geſetzlich begründete, ſchon beſtandene Reclamationsgründe keine Rückſicht ge
nommen werden kann.

Jch fordere daher die Magiſträte und Ortsbehörden des hieſigen Kreiſes hierdurch auf, bei der Beorderung der
Militairpflichtigen, dieſen ſowohl als ihren Angehörigen die vorangedeutete Eröffnung unter dem ausdrücklichen Bemerken
bekannt zu machen, daß nach Beendigung des Kreis-Erſatz- Geſchäfts von den obern Verwaltungsbehörden keine Reclamation
berückſichtigt werden wird, welche ſich auf ſchon vorher beſtandene, bei der Erſatzaushebung nicht geltend gemachte Recla-

mationsgründe ſtützt. eGleichzeitig empfehle ich aber auch den ſämmtlichen Ortsbehörden in den Städten ſowohl wie auf dem Lande,
von den Verhältniſſen der mit zur Vorſtellung kommenden Militairdienſtpflichtigen ſich auch ohne beſondere Veranlaſſung
die genaueſte Kenntniß zu verſchaffen und in ſolchen Fällen, wo ſelbſt die Commun ein Jntereſſe dabei hat, daß ein
Militairpflichtiger zur Ernährung einer Familie zurückgeſtellt werde, die Reclamation ihrerſeits anzubringen, wenn dies
von der Familie des Pflichtigen dennoch etwa nicht geſchehen ſollte. Uebrigens müſſen ſich diejenigen Väter, welche wegen
Krankheit oder ſonſtiger körperlicher Gebrechen reclamiren, der Kreis Erſatz Commiſſſon perſönlich mit vorſtellen, widrigen-
falls ſie zu gewärtigen haben, daß die Reclamationen unberückſichtigt gelaſſen werden.

Alle Reclamationen müſſen doppelt angefertigt und auf die gedruckten Formulare, welche in der Kobitzſchen Buch
druckerei hierſelbſt zu erlangen ſind, geſchrieben werden. Dieſelben ſind von den Ortsbehörden zu ſammeln und gehörig
und vollſtändig begutachtet, von den Magiſträten tie n v i

pri
in duplo ohnfehlbar an mich einzureichen wogegen ſämmtliche Ortsrichter hiermit angewieſen werden, mir die bei ihnen
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eingegangenen oder von ihnen im Jntereſſe der Gemeinden ſelbſt anzubringenden Reelamationen ebenfalls in doppelten
Exemplaren bis

zu demſelben Tagehier perſönlich zu übergeben, damit dieſelben auf der Stelle geprüft und die etwa noch nöthigen Aufſchlüſſe über die Ver-
hältniſſe der Reclamanten von den Ortsrichtern gegeben werden können. Beim Geſchäft ſelbſt werden keine Reclamationen

mehr angenommen. gDen 5. Tag des Kreis Erſatz Geſchäfts, alſo den 8. Mai e., findet die Looſung ſtatt, welches gleichzeitig hier
durch bekannt gemächt wird, mit dem Bemerken, daß den Militairpflichtigen, welche im Jahre 1832 geboren ſind, es frei-
ſteht, an jenem Tage nochmals vor der Kreis Erſatz Eommiſſion zu erſcheinen und perſönlich ihre Looſungsnummer zu ziehen.

Merſeburg, den 1. April 1852. Der Königl. Landrath Weidlich.

Nothwendiger Verkauf.
Kreisgericht Merſeburg, I. Abtheilung.
Folgende Liegenſchaften des Anton Karl Friedrich

von Stein auf hieſigem Neumarkte:
A. Das unter Folio 675. Hypothekenbuch, Nr. 926.

Cataſter eingetragene Haus Hof, Ställe, abgeſchätzt
ohne Garten auf 677 Thlr. 23 Sgr. 4 Pf.B. das unter Folio 676. Hvypothekenbuch, Hr. 927.
Cataſter eingetragene brauberechtigte Haus mit Zube-
hör, abgeſchätzt ohne Garten auf 669 Thlr.

C. die durch ſichtbare Grenzen nicht geſchiedenen Gärten
bei beiden Häuſern zu A. und B. vorſtehend, im
Ganzen abgeſchätzt auf 135 Thlr. 25 Sgr.,

jedoch mit Ausſchluß eines ebenfalls von den
zu C. erwähnten Gärten durch ſichtbare Grenzen
nicht geſchiedenen früher Lehmannſchen von der
Vorbeſitzerin durch Kauf vom e

3. Januar
worbenen Gartens,

ſollen
am 10. Juli 1852, Vormittags 1 Uhr

an hieſiger Gerichtsſtelle ſubhaſtirt werden. Hypotheken-
ſchein, Taxe und Bedingungen ſind in unſerem II. Büreau
einzuſehen.

Die dem Aufenthalte nach unbekannten Erben der
Gläubigerin, verwittweten Paſtor Sonnenkalb, angeblich
die Frau von Römer geborne Sonnenkalb, werden hierzu
öffentlich vorgeladen.

Der durch ein nicht vom Gerichte verſchuldetes Ver
ſehen zu kurz angeſetzte Bietungstermin

zum 15. Mai 1852
wird hiermit aufgehoben.

Kreisgericht Merſeburg, I. Abtheilung.
Nothwendiger Verkauf.

Das zu Merſeburg Folio 2. Hypothekenbuchs, Nr. 82.
des Brandkataſters gelegene, den Erben des Seilermeiſters
Schubert, nämlich der Wittwe Schubert gebornen Thiele
und deren drei minorennen Kindern zugehörige brauberechtigte
Wohnhaus mit Hinter und Stallgebäude nebſt Hofraum am
Entenplan, abgeſchätzt auf 2154 Thlr. 29 Sgr. 6 Pf. zu
Folge der nebſt Hypothekenſchein und Bedingungen im
Büreau II. einzuſehenden Taxe, ſoll

am 22. Mai 1852, Vormittags 11 Uhr,
an hieſiger Gerichtsſtelle ſubhaſtirt werden.

Bekanntmachung.
Dem Fleiſchermeiſter Wirth in der Gotthardtsſtraße iſt

ein weiß und gelber Wachtelhund zugelaufen.
Der Eigenthümer kann denſelben gegen Erſtattung der

Futterkoſten bei dem c. Wirth in Empfang nehmen.
Merſeburg, den 19. April 1852.

Der Magiſtrat.

Bekanntmachung.
Nachſtehende bereits unter dem 30. Juli 1850 bekannt

gemachte Verordnung
Auf den Antrag des hieſigen Feld Comités iſt in Ge-

mäßheit des F. 40. der Feldpolizei- Ordnung vom 1. No-
vember 1847 durch einen höhern Orts genehmigten Gemein-
debeſchuß feſtgeſetzt worden

daß auch die Tauben derjenigen, welche ein Recht
haben, ſolche zu halten wenn dieſelben zur Saat-

und Erndtezeit im Freien und beſonders auf den
Aeckern betroffen werden, Gegenſtand des Thierfangs
ſein ſollen,

wird hierdurch wiederholt zur öffentlichen Kenntniß gebracht.
Merſeburg, den 18. April 1852.

Der Magiſtrat.
Bekanntmachung.

Nachſtehend bringen wir einige weſentliche Beſtimmungen
der Amtsblatts-- Verordnung vom 16. Februar d. J., das Hal-
ten von Hunden betreffend, zur öffentlichen Kenntniß:

1) Hunde dürfen weder in den Städten noch auf dem Lande
ohne ſpecielle Beaufſichtigung frei umherlaufen. Sie
müſſen, wenn ſie nicht eingeſperrt oder angelegt ſind,
auf dem Lande mit einem angemeſſenen Knüppel am
Halſe, in den Städten aber ſtatt des Knüppels mit ei-
nem den Namen und Wohnort des Eigenthümers ent-
haltenden Halsbande verſehen ſein. Jagdhunden und
Hirtenhunden müſſen ſowohl in den Städten als auf
dem Lande ſtets ſolche Halsbänder umgelegt ſein.

2) Wer dieſen Vorſchriften zuwider handelt, wird mit einer
Geldbuße von 10 Sgr. beſtraft.

Wird ein Hund ohne Knüppel, beziehungsweiſe ohne
Halsband und ohne in der Nähe ſeines Herrn ſich zu
befinden oder ſonſt ohne ſpecielle Aufſicht getroffen, ſo
iſt ein ſolcher Hund zu tödten und derjenige, unter deſ-
ſen Aufſicht der Hund ſtand, hat auf dem Lande 1 Thlr.,
in den Städten 2 Thlr. Erlegungsgebühren zu zahlen.

3) Hunde, die zwar mit Knüppel oder Halsband verſehen,
ohne in der Nähe ihrer Herrn ſich zu befinden oder ſonſt
ohne ſpecielle Aufſicht frei umherlaufen, werden aufge-
griffen und eingeſperrt und, wenn der Eigenthümer in-
nerhalb dreier Tage ſich nicht meldet und den Hund
nicht abholt, wie ad 2. getödtet. Der Eigenthümer ei-
nes ſolchen Hundes zahlt außer den Fütterungskoſten in
den Städten 15 Sgr., auf dem Lande 10 Sgr. Fange-

ebühren.
4) Wer Hunde von beſonders bösartiger und biſſiger Natur

hält und in Anſehung ihrer die erforderlichen Vorſichts-
maßregeln zur Verhütung von Beſchädigungen unterläßt,
wird nach Thl. III. Tit. 3. 345. des Strafgeſetz
buches mit einer Geldbuße bis zu Funfzig Thalern oder
Gefängniß bis zu 6 Wochen beſtraft. Die Fleiſcher,
welche ſich der Hunde zum Treiben des Schlachtviehs
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bedienen wollen, müſſen ſolche Hunde bei Vermeidung
einer Geldſtrafe von 1 bis 3 Thlr. oder verhältnißmäßi-
g. Gefängnißſtrafe für jeden Kontraventionsfall, mit
Maulkörben verſehen, die ſo eingerichtet ſein müſſen, daß
die Hunde dadurch zugleich am en verhindert werden.

Es dürfen hiernach Hunde herrenlos und ohne Halsband
auch nicht im Felde umherlaufen widrigenfalls nicht nur der

Jagdberechtigte, ſondern überhaupt Jeder befugt iſt, einen ſol-

n

S S S

wird.

chen ſofort zu tödten.
Merſeburg, den 19. April 1852.

Der Magiſtrat.
Verpachtung. Die diesjährige Grasnutzung auf meh-

reren der Kommun zugehörigen Grundſtücken, namentlich:
a) der Stock-, Kraut- und Stiehlgaſſe der Vorſtadt Neumarkt,
b) des Teichuferrandes vom Pulverthurme nach der Zſcher-

bener Grenze,
ſoll

Donnerstag den 29. April d. J., Vormittags
10 Uhr,

in unſerm Secretariate öffentlich verpachtet werden. Pacht-
luſtige wollen ſich zur vorangegebenen Zeit einfinden.

Merſeburg, den 19. April 1852.
Der Magiſtrat.

Landwehr- Klaſſiſication.
Mit Hinweiſung auf die von dem Königlichen Landrathe

Herrn Weidlich hier erlaſſene Verfügung vom 1. d. M., Kreis-
blatt Nr. 30., machen wir diejenigen hier wohnenden Neſer-
viſten und Wehrmänner, welche geſetzlich die Verſetzung in eine
höhere Dienſtklaſſe glauben beantragen zu können, darauf auf-
merkſam, daß dergleichen Reklamationen uns zur Begutachtung
reſp. Beſtätigung nach der Verfügung vom 14. April v. J.,
Kreisblatt Nr. 31., vorgelegt werden müſſen.

Wer dies zu thun unterläßt, hat zu erwarten daß die
ohne unſer Gutachten bei der Königlichen Kreis Erſatz Com-
miſſion eingereichte Reklamation als unvollſtändig zurückgewieſen

Merſeburg, den 19. April 1852.
Der Magiſtrat.

ZJiegelei- Verpachtung.
Die zum 15. November e. pachtlos werdende, an der

hieſigen Vorſtadt Neumarkt belegene fiscaliſche Amts Zie-
gelei ſoll in Folge höherer Anordnung anderweit auf 6 Jahre
bis zum 15. November 1858 verpachtet werden.

Zu dieſem Behuf iſt im hieſigen Rentamts- Locale Ter-
min auf
Sonnabend den 8. Mai d. J., Vormittags 9 Uhr,

angeſetzt und werden Pachtliebhaber dazu mit dem Bemerken
eingeladen, daß die Pachtbedingungen im Termine bekannt
gemacht werden, auch vorher hier eingeſehen oder auf Ver

langen gegen Erſtattung der Kopialien zugeſandt werden
können.

Auswärtige, hier unbekannte Pachtbewerber, haben ſich im
Termine über ihre Kautionsfähigkeit (300 Thlr.) auszuweiſen.

Merſeburg, den 29. März 1852.
Königliches Reut-Amt.

Martin.
Mich und Sahne- Verkauf.

Jch zeige hiermit ergebenſt an daß bei mir ſtets gute
Milch und Sahne zu haben iſt.

Verehel. Wille in der Unteraltenburg Nr. 797.

Die Möbel des von hier nach Oppeln verſetzten Ober-
Bauinſpector Huguenel ſollen am Mittwoch den 21. d. M.,
Nachmittags von 3 Uhr ab, in dem ehemals Jung'ſchen Hauſe,
Oberaltenburg Nr. 826., öffentlich meiſtbietend verſteigert
werden.

Auch beabſichtigt derſelbe bis dahin ein ſehr tüchtiges
Pferd und zwei gute Wagen und zwar eine Fenſter Chaiſe
und einen leichten Hamburger aus freier Hand zu verkaufen.

Grummet, 10 Ctr. zu 3 Thlr., wird offerirt in Nr. 933.,
Vorſtadt Neumarkt vor Merſeburg.

Eine Fuhre Grummet wird gegen gutes Pferdeheu
zu vertauſchen gewünſcht; Näheres lange Hof, rechts, 1 Treppe,
Mittags 1--2 Uhr.

Eine einſpännige Halbchaiſe und gutes Heu
werden auf der Pfarre in Wallendorf verkauft.

Logis-Vermiethung.
Jn meinem neuen Hauſe, große Sirxtigaſſe Nr. 582., iſt

ein freundliches und geräumiges Familienlogis mit allem Zu-
behör zu vermiethen und kann daſſelbe zu Johanni oder auch
ſogleich bezogen werden.

Merſeburg, den 18. April 1852. H. Graul.
Die obere Etage, welche bis jetzt von dem Herrn Secre-

tair Blankenburg bewohnt wurde, iſt von Johanni d. J. ab
anderweit zu vermiethen.

Wittwe Friederike Rummel,
Ober-Breiteſtraße Nr. 470.

Extra-Fahrt nach Hamburg.
Jndem ich mich auf die in Nr. 178. des Schwetzſchkeſchen

Couriers enthaltene Anzeige des Herrn Amtmann Heine, eine
Extrafahrt von Halle nach Hamburg während der Pflingſt-
feiertage (Dauer 5 Tage, für hin und zurück eirca 53 Thlr.)
betreffend, beziehe, erſuche ich darauf Reflectirende, ſich bis
zum 25. d. M. bei mir melden zu wollen.

Klingebeil jun.
Fluide impériale mit Eſſenz zum

Nachwaſchen, in Etuis à 25 Sgr., einfaches ſchnell wir
kendes, unſchädliches Färbungsmittel, um grauen, gebleichten
und rothen Haaren eine natürliche ſchwarze oder braune Farbe
zu geben, ohne daß es den gewöhnlichen kupferfarbigen Schein
hinterläßt.

Zu haben bei Kadners Wittwe in Merſeburg.
Das Cabinet künſtlicher Glasarbeit im halben Mond iſt

morgen, Mittwoch, zum letzten Male zu ſehen. Um zahlreichen
Beſuch bitten ergebenſt Geſchwiſter Michault. Entreé
5 Sgr., Kinder 24 Sgr.

Tapeten- Verkauf.
Die unterzeichnete Tapetenfabrik empfiehlt ihr Tapeten und

Bordüren -Lager in den neueſten Deſſins. Eine Muſterkarte iſt
bei dem Herrn Leopold Meißner in Merſeburg aus-
gelegt, welcher auch Aufträge zu den Fabrikpreiſen entgegen
nehmen wird.

Die Tapetenfabrik in Deſſau.
Friedrich Schwarsz.

Vor einigen Tagen iſt mir in Milzauer Flur ein weißer
Pudel zugelaufen. Der Eigenthümer kann denſelben gegen
Erſtattung der Futterkoſten und s wieder in
Empfang nehmen bei Lichtenfeld in Milzau.
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Jn NRunſtädt iſt eine Wohnung an ein Paar arbeit-
ſame Leute von Johanni an oder früher zu vermiethen die-
ſelben können auf dem dortigen Rittergute fortwährend Be

ſchäftigung finden. renonneburg.
Hagelſchäden-Verſicherungs- Geſellſchaft

in Erfurt.
Die raſche Zunahme der obigen Geſellſchaft iſt das ſicherſte

Zeichen für die allgemeine Anerkennung der von ihr befolgten
Grundſätze. Die von Jahr zu Jahr geſtiegene Theilnahme
hat ſich im vorigen Jahre wiederum um 1800 Mitglieder und
2,511,860 Thaler Verſicherungsſumme vermehrt. Die Ge-
ſellſchaft beſteht jetzt aus
11,902 Mitgliedern mit 13,801,830 Thaler

Verſicherungsſumme,
ſo daß ſie gegenwärtig die Pot gegenſeitige Hagelſchäden-
Verſicherungs Geſellſchaft in Deutſchland iſt. Zur Annahme
von Verſicherungen und Ertheilung der Formulare zu Ver-
ſicherungsanträgen empfiehlt ſich

die Agentur Merſeburg.
Leop. Meißner.

Daguerreotyp- Portraits
von 1 Thlr. an, werden nur noch bis zum 1. Mai täglich bei
jedem Wetter von Morgens 9 bis 4 Uhr Abends angefertigt.
Nicht mehr in der Reſſouree, ſondern in meiner Wohnung bei
Herrn Frank im goldenen Arm auf dem Zimmer Nr. 3.

G. Jäger, Maler und Daguerreotypiſt.

Dr. Suin de Boutemard'“s
aromatische Zahn-Pasta

kann jeder Haushaltung und Toilette mit Recht als das Beſte empfohlen
werden, was zur Cultur und Conſervation der Zähne und des Zahn-
fleiſches vorhanden iſt, und unt erſcheidet ſich dieſe ZahnSeife (Paſta)
anf das Vortheilhafteſte von all den verſchiedenen Zahnpulvern. Die
alleinige Niederlage dieſes Artikels für Merſeburg befindet ſich in der
Garcke'ſchen Buchhandlung, und koſtet ein Packetchen (für einen
ſechsmonatlichen Gebrauch ausreichend) 12 Sgr.

Concert Anye.2

Heute, als Mittwoch den 21. d. M., wird
der Unterzeichnete die Ehre haben,

ein Concert
im gütigſt bewilligten Saale der Reſſonurce zu geben,
und ladet er einen hohen Adel, ſowie ein reſp. kunſtliebendes
Publikum hierzu ergebenſt ein.

Entré à Perſon 10 Sgr. Anfang Abends halb 8 Uhr.
Merſeburg, den 20. April 1852.

Friedrich Birnſchein,
Violiniſt vom. Conſervatorium der Muſik zu Leipzig.

Einen rechtlichen Burſchen, welcher Luſt hat das
Schmiedehandwerk zu erlernen, ſucht A. Perlitz in Mer-
ſeburg, Oberbreiteſtraße Nr. 485.

1 Thaler Belohnung
demjenigen, welcher eine Sonntag Vormittag auf dem Wegean der Schioßgartenmaner bis zur Domkirche verloren gegangene
Broche mit vielen kleinen Granaten beim Hrn. Geh. Rath

Weiß in der Altenburg abgiebt.

Geſuch Aufs Rittergut Löpitz bei Merſeburg wird
ein unverheiratheter Gärtner geſucht.

Quittung und Dank für eingegangene Liebesgaben zur
Unterſtützung der Nothleidenden auf dem Eichsfelde

und auf dem Thüringer Walde.
Jn Folge der von mir ausgeſprochenen Bitte ſind an Gaben

zur Linderung des Nothſtandes bis heute (19. April) bei mir
eingegangen

A. Für die Nothleidenden auf dem Eichsfelde
allein:

R. P. v. W. 10 Thlr. C. R. F. 2 Thlr. Flmſtr. W.
1 Thlr. Fr. B. J. M. 20 Sgr. Fr. S. R. v. B.
1 Dukaten. Dr. St. 20 Sgr. R. R. H. 1 Thlr.
Frl. W. B. 5 Sgr. Md. M. 15 Sgr. Geh. R. R.
S. 5 Thlr. N-wn 3 Thlr. Gr. H. v. D. 5 Thlr.

Fr. M. D. R. Aus Magdeburg 1 Thlr. R. S. H.
1 Thlr. Ap. M. 1 Thlr. deſſen Kinder 15 Sgr.
Familie S. 1 Thlr. Lehrer M. 1 Thlr. Bumſtr. V.
1 Thlr. Geſchw. Schw. 2 Thlr. Bäckermſtr. A. 1 Thlr.

Kfm. M. 1 Thlr. N. N. 15 Sgr. Sattlermſtr.
Sch. 15 Sgr. Stud. G. 15 Sgr. D. S. 15 Sgr.

J. 1 Thlr. R. R. G. 2 Thlr. Summa: 44 Thlr.
15 Sgr. und 1 Dukaten.
B. Für die Nothleidenden auf dem Eichsfelde und

auf dem Thüringer Walde:
der Reinertrag der von einer Privatgeſellſchaft am 16. d. M.
im Schloßgarten Salon aufgeführten theatraliſchen Vorſtellung,
welcher durch den Glaſermeiſter Herrn Wagner im Betrage
von 39 Thlr. 1 Sgr. 6 Pf. mit der Beſtimmung an mich
eingezahlt worden iſt, daß derſelbe den Nothleidenden auf dem
Eichsfelde und auf dem Thüringer Walde zu gleichen Theilen
mit je 19 Thlr. 15 Sgr. 9 Pf. überwieſen werde.

Es haben ſomit heute für die Nothleidenden auf
dem Eichsfelde zuſammen 64 Thlr. Pr. Cour. und 1
Dukaten an das Landrathsamt in Heiligenſtadt, für die Noth-
keidenden auf dem Thüringer Walde 19 Thlr. 15 Sgr.
an das Landrathsamt in Schleuſtngen eingeſandt werden können.

Der Reſt von 1 Sgr. 6 Pf. bleibt noch in meinen Hän-
den als ein Angeld für die Gaben, die etwa noch
auf dem Wege ſind, und die von mir, mögen ſie nun fürdas Eichsfeld oder für den Thüringer W

Beſtimmung werden befördert werden.
Die Noth auf dem Eichsfelde iſt aus öffentlichen

Was die Bewohner des Thüringer
Waldes betrifft, ſo theile ich eine Stelle aus einem Schreiben
Blättern bekannt genug.

des Herrn Landraths von Flotow mit:
„Wir ſind von dem Grundſatze ausgegangen, Gelegenheit
„zum Verdienſt, wo irgend möglich, zu verſchaffen, dann aber
„die Gaben in Naturalien zu verwandeln und gegen einen
„geringern als den Einkaufspreis, an die Bedürftigen abzu-

Die größte Noth ſteht uns durch den Mangel an
ch mit allen mir zu Gebote

„ſtehenden Mitteln dahin arbeite, dieſe zu beſchaffen, und
„zwar um ſo mehr, als die in mildem Klima gewonnenen
„KGartoffeln hier nicht gedeihen daher ich hier im Kreiſe
„aufkaufen muß und zwar von Leuten, die nur ihr Bedürf-
„niß an Kartoffeln haben, ſte aber durch Ankauf von Ge

„geben.
„Saatkartoffeln bevor, ſo daß i

„treide für den Erlös erſetzen.“
Frobenius, ConſiſtorialRath.

Redigirt unter Verantwortlichkeit des C. Jurk. Druck und Verlag von Kobitzſch'ſchens Erben.
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Veilage zum 32. Stück des Merſeburger Kreisbl. 1852.
Kirchennachrichten von Merſeburg.

Dom. Geboren: dem herrſchaftlichen Diener Spott ein Sohn.
Getrauet: der Glaſermeiſter Faußer mit Jgfr. Chr. Aug. Mogk.

Stadt. Geboren: dem Schuhmachermſtr. Winkler eine Tochterdem Bürger und Holzhändler Tiemann ein Sohn dem Handarbeiter Stahl-
berg ein Sohn dem Bürger und Fabrikant Steckner eine Tochter dem Mühl-

knappen Krug eine Tochter dem Fabrikarbeiter Ripſch ein Sohn (todtgeb.)
Getrauet: der Zimmermann Schulze mit Jgfr. Anna Katharina Jsleib aus
Vacha im Großherzogthum Weimar der Buchbindermſtr. Kleeberg mit Jgfr.
Friederike Wilhelmine Peßler. Geſtorben: der hinterl. jüngſte Sohn des
Hutmachergeſellen Kruſe, 2 J. 2 M. alt, an Gehirnwaſſerſucht der Ziegel-
decker Scanewin, im 58. J., an Rückenmarkverzehrung.

Neumarkt. Getrauet: der Metalldreher Jahns aus Erfurt mit
Jgfr. F. E. Gebhardt von hier. zAltenburg. Geboren: dem Fabrikarbeiter Wille eine Tochter.
J ren der Cand. des Predigtamts Boneſchky, im 28. J., an Bruſt
rankheit.

w

Marktpreiſe vom 17. April.
thl. ſg.pf-) ſthl.ſſg.vf.) thl.ſſg. f. thl.ſſa. ſpf-

Weizen 2 10 bis 2 12 61 Gerſte 1 16 3 bis 120
Roggen 2 10 bis 2 12) 6] Hafer 25 bis 271 6

Verzeichniß der Backwaaren
auf die Zeit vom 15. bis ult. April e.

Namen Preis und Gewicht des Brodes
der Bäcker Wohnung 1 2pf. Brod ſein gr. Brodſein 5gr. Brod

undBrodhändler. derſetwen S S
BI

A. hieſ. Bäcker.

Alberts Gotthardtsſtr. 26 21 4 8Brückner Altenburg 3 i 26 4 2Daute Altenburg 125 21 4Deichert Schmalegaſſe 28 4 12Fuchs e 9 desgl. 4 r 30 4 16Heubner Markt 3 25 28 4 12Ww. Hoffmann Markt 3 2 29 4 16Hoffmann jun. Gotthardsſtr. 3 2 29 416
Heubner Altenburg 325 29 412Heubner Breiteſtraße 3 1 24 3 25Heyne Oelgrube 3 2 26 4Heyne 9 98 98 Johannisgaſſe 4 27 7 4 7Heyne Burgſtraße 4 26 2verehel. Höſchel Altenburg 3 2 28 4] 85
Hartmann desgl. 3 260 4 2Hartmann Oelgrube 3 3 26 4] 2Kraft. Breiteſtraße 3 3 297 416Lange Sixtigaſſe 3 1 26 21 4 4Luther Altenburg 3 2 23 4Mollnau Preußergaſſe 4 28 424Nohle Neumarkt 3 37261 8Putz e 2 222028 Sixtigaſſe 3 1 n 26 4 2
Riedel 2228 Entenplan 3 T 24 T 4 en nRNuck. Oberbreiteſtr. 3 25 4Schäfer en. Neumarkt 3 1 27 a 8Schäfer jun. Neumarkt 3 25 4Schmidt Neumarkt 3 22 4Wwe. Tuchſcherer Altenburg 3 1 26 4 2Wohlleben Gotthardtsſtr. 3 21 271 8
B. hieſ. Brodhdlr. ein 2gr. BrodFichtler Altenburg 122 4Klee Saalgaſſe 122 4verehel. Wille Altenburg 4 8C. Landbäcker.

Henniges Wallendorf 1 221 4Münx e 9898996 Neumark mann 1 22 4 m 1
Ronneburg Frankleben 122 4Wächter 2 9 29 Naundorf 1 22 T 4 h SeZeidler 29 Schladebach T7 D F 4

Vron den hieſigen Bäckern liefert das Schwarzbrod am
ſchwerſten der Bäckermeiſter Mollnau und am leichteſten der
Bäckermeiſter Heubner in der Breiteſtraße. Das Weißbrod
am ſchwerſten die Bäckermeiſter Deichert, Fuchs, Heyne
in der Johannisgaſſe, Heyne in der Burgſtraße und Moll-
nau, und am leichteſten die Bäckermeiſter Riedel, Ruck,
Schäfer jun. und Schmidt.

Merſeburg, den 15. April 1852.
Der Magiſtrat.

Ein Fliegenfänger.
Um ſich der Fliegen, dieſer ungebetenen, läſtigen Gäſte

zu entledigen, ziehe man ſich eine ſehr hübſche Pflanze, das
Apocynum androsaemifolum, aus Saamen und Stecklin-
gen, oder durch Wurzeltheilung. Man ſtelle ſich einen hüb-
ſchen, immergrünen Strauch vor, der ſehr gut im Topfe
wächſt, ſehr buſchig und ſehr zweigig und mit hübſchem,
länglichen oder oblongen bräunlichgrünen Blattwerk bedeckt,
ſowie mit Tauſenden lieblicher, kleiner, roſiger und weißer
Blumen, von der Geſtalt der Maiglöckchen, bedeckt iſt, denen
während des ganzen Sommers ein köſtlicher Orangenduft
entſtrömt. Dieſe hübſche Pflanze iſt unſer Fänger, der doch
gewiß Allen mehr behagt, als alle andern Mittel, welche
man zur Vertreibung und Vertilgung der läſtigen Fliegen
anwendet. Man pflege dieſe hübſchen Pflanzen gehörig, die
ſehr billig zu erſtehen ſind denn ſie ſind ſchon ſehr lange
in Europa einheimiſch nämlich im Jahre 1688 wurden ſie
aus Nordamerika eingeführt. Ein wenig treibe man das
Apocynum an, damit es beim Beginn der Fliegenzeit blühe,
und ſtelle eine Pflanze deſſelben aufs Fenſterbrett. Eine jede
Blume zieht an, ergreift und martert förmlich fünf Fliegen
zu Tode! Eine einzige Pflanze bringt in einer Saiſon ge-
wöhnlich 10 bis 20,000 Blumen, mithin vertilgt ſie 50 bis
100,000 Fliegen! Und damit die Pflanze Einem dieſen
Dienſt erweiſe, kümmere man ſich nicht um die Fliegen,
ſondern um die Pflanze ſelbſt, damit ſie recht reichlich blühe.
Sie wird es ſchon auf ſich nehmen, in jedem ihrer einzelnen
Blümchen den gezuckerten und verführeriſchen Nektar zu be
reiten; er iſt das Reizmittel, auf welches das Sprüchwort
paßt mit Honig fängt man Fliegen. Dieſen Honig hat
das Blümchen alle Morgen vorräthig, wobei es fünf Staub
fäden beſitzt, die in der Form einer Lanzenſpitze in einem
gedrungenen Bündel, im Mittelpunkte der Blume ſitzen
zwiſchen dieſen Mordwerkzeugen wird der Nektar deſtillirt.
Die Fliege, wenn ſie ſich nun an dieſem letztern delektiren
will, öffnet den ihnen gleich einer Clarinette gebildeten Saug-
rüſſel und ſendet ihn zwiſchen die Spitzen hinab, immer
gieriger ſchlürft ſie, immer tiefer dringt ſie mit demſelben,
aber zu ihrem Verderben, denn die gefährlichen Fädenſpitzen
ſchließen ſich und halten den Rüſſel feſt. Je mehr ſich die
Fliege abarbeitet, deſto feſter wird ſie gehalten endlich er
mattet ſie immer mehr und ſtirbt eines ſchmählichen Todes,
denn Leckermäulerei hat ſie getödtet. Hat die Blume nun
die läſtigen Näſcher getödtet, dann welkt ſie dahin und läßt
ihre Opfer los, die ringsum den Boden der Pflanze bedecken.

(Hamb. Garten u, Bl. Z.)

Für Auswanderer
mögen nachſtehende kurze Notizen über die gegenwärtigen
landwirthſchaftlichen Verhältniſſe der innern weſtlichen Staa
ten von Nordamerika, die wir einem im Februar hier ein-
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gegangenen Briefe aus Philadelphia entnehmen, nicht ohne
Jntereſſe ſein. Der Verfaſſer deſſelben iſt ein Deutſcher,
Dr med. Carl zur Nieden, Beſitzer einer neuerbauten,

nd von Philadelphia entfernt liegenden chemiſchen
abrik.

Es heißt unter andern in dieſem Briefe: Ueber die
landwirthſchaftlichen Verhältniſſe der innern weſtlichen Staa
ten, die ich im vorletzten Jahre ſelbſt dorten näher kennen
gelernt habe, theile ich Jhnen Folgendes mit.

Faſt in allen weſtlichen Staaten ſind noch bedeutende
Flächen Congreßland zu haben der Acker à I Dollar
Das meiſte und beſte Land iſt jedoch ſchon im Beſitz der
Anſiedler und von dieſen bebaut und urbar gemacht. Der
Acker ſchon bebauten Landes iſt zu 5 bis 20 Dollars zu
haben indeſſen ſind die Erzeugniſſe der im weſtlichen Jnnern

lebenden Anſiedler, wegen ihrer Abgeſchiedenhrit von Eiſenbahnen, Kanälen und ſchiffbaren Flüſſen faſt werthlos. Die

dorthin einwandernden Ausländer führen in den erſten Jahren
ein traurig einförmiges, faſt troſtloſes Leben. Geld man-
gelt ihnen und ihre Bedürfniſſe an Colonialwaaren, Klei-
dungsſtoffen rc., verſchaffen ſich dieſelben durch Tauſchhandel,
wobei ſie die genannten Waaren zu einem hohen Preiſe be-
zahlen müſſen. So koſtet in Miſſuri der Zeit das
Buſhel Welſchkorn (Mais) 15 Cents (1 Scheffel
etwa 7 Sgr. Jn den öſtlichen Staaten Pennſylvanien,
New Jerſey, New-Hork iſt es anders. Hier koſtet der
Buſhel 75 85 Cents, vom Roggenmehl 100 Pfund 2
Dollars. Dieſer gegen frühere Jahre hohe Preis iſt durch
die trockene Witterung des letzten Sommers veranlaßt wor-
den. Voriges Jahr waren jedoch die Mehlpreiſe noch höher als
jetzt. Das Dutzend Eier koſtet jetzt Dollar oder 21 Sgr.auch die Kartoffeln ſind in hohem Preiſe. Obſt gab es
dieſes Jahr wenig. Der Herbſt war ſehr ſchön. Die Hitze
in dieſem Sommer ſtieg bis 330 Reaumür. Augenblick-
lich iſt das Geſchäftsleben hier ſehr ſtill und es herrſcht eine
allgemeine Klage über Geldmangel. Derſelbe iſt hervorge-
rufen durch die ungeheure Summe, die mehr als in frühern
Jahren für Waaren nach Europa gingen, was wiederum
in den Speculationen in Waaren nach Californien ſeinen
Grund hat.

Ueber den diesjährigen Winter ſagt eine andere Stelle
des Briefes; Wir haben in dieſem Jahre ſo ſtrenge Kälte,
wie ſie ſeit 20 Jahren hier nicht erlebt worden iſt. Der
Schnee liegt über eine Elle hoch. Der Delaware-Fluß iſt
gen zugefroren die Schiffahrt ſeit Mitte December unter
rochen und 3--4 Stunden weit fährt man mit Schlitten

auf dem Eiſe.
Der nordamerikaniſche Dollar beträgt nach unſerm Gelde 1 Thlr 133 Sgr.

Gehört zu den 8 Binnenſtaaten des vereinigten Nordamerika's.
Ein Buſhel enthält 80 Pfund.

Ein Cent iſt ein Geringes mehr als 4 Pfennige, 100 Cents 1 Dollar.

Charakterzüge aus dem Leben Friedrichs
des Großen.

Friedrich hatte eine eben nicht ſehr vortheilhafte Meinung
von dicken Leuten. Eine Ausnahme davon machte ein Ein
ziger ſeiner Amtleute, und Friedrich verfehlte niemals, ſich
mit demſelben über Oeconomie zu unterhalten, wenn er zur
Revüe nach Pommern ging und in deſſen Diſtrikt kam.
Als der Monarch einſt ſtatt ſeines dicken Amtmanns einen

langen hagern Mann fand, fragte er dieſen „Wer iſt Er?“
„„Ew. Majſeſtät, ich bin der Amtmann des Ortes.

„Das iſt nicht wahr! Der Amtmann iſt ein dicker Mann!“
„„Dieſer iſt geſtorben und ich bin an deſſen Stelle ge-

kommen. Lächelnd wandte ſich Friedrich zu dem ihn
begleitenden General und ſagte: „Der Mann wird mich
viel koſten ehe ich ihn ſo fett mache, wie ſein Vorgänger
war

Nichts ſtand bei Friedrich in ſo hohem Werthe als die
Zeit, und es möchte wenig Menſchen geben, welche dieſelbe
ſo gut benutzten, als er: Nichts war ihm daher läſtiger als
unnöthige Beſuche. Selbſt ſeine Brüder und Schweſtern
die ſelbſt ohne Einladung nicht kommen durften hatten in
dieſem Stücke keinen Vorzug. Der Monarch ſuchte die Be
ſuchenden nach einem Aufenthalte von wenigen Tagen gleich
wieder zu entfernen. Dies erreichte er dadurch, daß er zu
ihnen ſagte: „Jch habe gehört, daß Sie mich morgen wieder
verlaſſen wollen und das thut mir leid allein ich will Jhnen
keinen Zwang auflegen.“ Alle verſtanden dieſen Wink
und reiſeten am folgenden Morgen ab.

Als einſt der Vorhang im Opernhauſe beim Aufziehen
dermaßen ins Stocken gerieth, daß man nur die Beine der
Tänzer ſah, ſagte der Monarch zu einem Geſandten: „Das
T das wahre Bild der Franzoſen, lauter Beine und keine

öpfe.“

Ein franzöſiſcher General beſuchte einſt den König
Friedrich. Es fiel ihm auf, daß faſt in allen Zimmern des
Monarchen das Gemälde des Kaiſers Joſeph hing. „Wie
kommt das Sire,“ fragte er, „da doch Preußen und Oeſtreich
ſo einig nicht ſind Lächelnd antwortete Friedrich Aber
Joſeph und Friedrich ſinds. Jch darf den Kaiſer nicht aus
den Augen laſſen.“

Der bekehrte Communiſt. Ein junger Graf, der
früher ſehr reich war, hatte es gern, wenn die Leute viel
von ihm ſprachen. Als nun im Jahre 1848 der Commu-
nismus hie und da in die Mode zu kommen ſchien, hatte er
nichts Eiligeres zu thun, als daß er ſich für einen Com-
muniſten erklärte, ja, er ſchrieb ſogar ein dickes Buch über
dieſe neue Methode, ohne Arbeit zu Geld und Beſitz zu
kommen. Der Graf hatte aber einen ſehr reichen Vetter,
den er allein zu beerben gedachte. Dieſer ſtarb im Novem
ber 1849, und man gratulirte ſchon von allen Seiten dem
Grafen zur Wiederkehr ſeines frühern Reichthums. Das
Teſtament wurde auch bald gebrochen und lautete, wie folgt
„Jch hatte beſchloſſen, meinen lieben und trefflichen Neffen
zum einzigen Erben meines Vermögens, daß. ſich auf 400,000
Dueaten beläuft, zu machen. Da er aber in letzterer Zeit
den zeitgemäßen und edlen Entſchluß gefaßt hat, Communiſt
zu werden, wie aus dem von ihm geſchriebenen Buche er
hellet, ſo glaube ich ganz im Sinne meines lieben Neffen zu
handeln, wenn ich hiermit anordne, daß meine Teſtaments-
vollſtrecker mein Vermögen in 80,000 gleiche Theile, jeden
zu 5 Dueagten, theilen und an eben ſo viele Arme abgeben,
mit der ausdrücklichen Bemerkung, daß mein Neffe, der Ex
graf und jetzige Communiſt auch ſeine 5 Ducaten davon er-
halte. Der Neffe ſoll ſich bekehrt haben und zu der Einſicht
gelangt ſein, daß der von ihm geprieſene Communismus
auch ſeine ſehr bedenklichen Seiten habe.
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